
Trichinellose
Erkennung, Behandlung und Verhütung

1. Wesen der Krankheit

Die Trichinose oder Trichinellose
ist eine weltweit vorkommende,
mild bis tödlich verlaufende Zoo-
nose infolge einer lebensmittelbe-
dingten Infektion mit Fadenwür-
mern der Gattung Trichinella.
Kennzeichnend für die Trichinello-
se ist das plötzliche und uner-
wartete Auftreten von Epidemien
mit teilweise über 1.000 befalle-
nen Personen. Wegen der seit
1937 in ganz Deutschland gelten-
den obligatorischen Trichinenun-
tersuchung bei den als Infektions-
quelle für den Menschen in Frage
kommenden Haus- und Wildtier-
arten ist die Krankheit im Inland
sehr selten und bleibt daher
meistens differentialdiagnostisch
unberücksichtigt.

2. Erreger und Epidemiologie

Die Trichinellose kommt bei Kar-
nivoren weltweit vor. In Deutsch-
land wie in anderen europäischen
Ländern ist Trichinella spiralis die
wichtigste Art. Daneben treten
auch T. nativa, T. britovi, T. nel-
soni und T. pseudospiralis beim
Menschen auf; diese sind nur ö-
kologisch und zoogeographisch,
aber weder morphologisch noch
serologisch oder in ihrer klini-
schen Auswirkung von T. spiralis
zu unterscheiden. In erster Linie
werden Fleischfresser und Alles-
fresser (Schwein, Wildschwein,
Bär) sowie der Mensch befallen.
Darüber hinaus ist das Wirtsspekt-
rum der Trichinen sehr groß, da
alle warmblütigen Tiere befallen
werden können, auch wenn sie

nur ausnahmsweise infiziertes
Fleisch fressen.

Bei Trichinen werden ein silvati-
scher und ein domestischer Zyk-
lus unterschieden. Der silvatische
Zyklus läuft unter wesentlicher
Beteiligung verschiedener wildle-
bender Raubtiere und Aasfresser
ab, wobei sehr unterschiedliche
geographische Varianten (gemä-
ßigte Zonen: Fuchs, Wolf, Wild-
schwein, Bär, Schleichkatze, Pu-
ma; Tropen: Hyänen, Warzen-
und Pinselschwein; Arktis: Fuchs,
Wolf, Bär, Walroß und andere
Robben) auftreten. Im domesti-
schen Zyklus befinden sich die
Trichinen im Hausschwein und in
Ratten, die als Reservoir dienen.
Möglicherweise sind Nagetiere
das Bindeglied zwischen den bei-
den Zyklen. Die Rolle des pflan-
zenfressenden Pferdes für die
menschliche Infektion ist nicht
restlos geklärt. Beide Zyklen kön-
nen Ausgangspunkt für die Infek-
tion des Menschen sein. Ent-
scheidend dafür sind Verzehrsge-
wohnheiten, welche die Aufnahme
von rohem oder ungenügend er-
hitztem Fleisch von infizierten
Wirtstieren einschließen. Von be-
sonderer Bedeutung ist das
Fleisch von Schweinen, Wild-
schweinen, Pferden, Bären (Bä-
renschinken) und Robben.

Man vermutet, daß Trichinen erst
am Anfang des 19. Jahrhunderts
aus China nach Europa einge-
schleppt wurden. In Deutschland
sind Trichinen sehr selten. Im
Haustier (Schwein, Pferd) werden
sie seit vielen Jahren kaum noch

gefunden. Bei Wildtieren sind sie
auch relativ selten (u.a. Wild-
schwein bis zu 0,01%, Fuchs bis
zu 0,1%). In Deutschland ist die
Trichinellose deswegen seit Jahr-
zehnten überwiegend eine Im-
portkrankheit, die im Ausland er-
worben oder durch Fleisch- oder
Fleischwarenimporte hervorgeru-
fen wird.

3. Übertragung und Entwick-
lung im Menschen
Die oral mit dem Fleisch in der
Nahrung aufgenommenen Trichi-
nenlarven werden durch die Ein-
wirkung der Verdauungsenzyme
im Magen aus ihren Kapseln be-
freit und mit der Peristaltik passiv
bis in den Bereich der oberen
zwei Drittel des Dünndarms trans-
portiert, wo sie das Epithel an der
Zottenbasis durchdringen. Inner-
halb von etwa 24 – 30 Stunden
nach der Infektion durchlaufen sie
in der Schleimhaut des Darmes
eine rasche Entwicklung zu den
adulten, geschlechtsreifen Wür-
mern, wobei sie sich viermal
häuten. Nach der Begattung ster-
ben die Männchen relativ schnell
ab. Die Weibchen gebären nach
weiteren 5 Tagen 1000 – 1500
Larven in den Lymphsinus der
Darmwand und haben eine Le-
bensdauer von etwa 7 – 8 Wo-
chen. Insgesamt beträgt die ente-
rale Phase etwa 20 Tage. Wäh-
rend dieser Zeit kann vor allem
die Besiedlung des Darmepithels
durch die Weibchen zu einer a-
kuten Diarrhöe führen.
Über das Lymphgefäßsystem und
Portalvenenblut erreichen die jun-
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gen Larven (100 x 8 µm) in weni-
gen Stunden den arteriellen
Kreislauf. Die Weiterentwicklung
erfolgt primär in der quergestreif-
ten Muskulatur; bevorzugt werden
sauerstoffreiche, d. h. gut durch-
blutete Muskeln (u. a. Zwerchfell-,
Nacken-, Kaumuskulatur, Musku-
latur des Schultergürtels ein-
schließlich der Oberarme). Beim
aktiven Eindringen werden Mus-
kelfasern zerstört. Nach 2 – 3 Ta-
gen erreichen die Trichinenlarven
ihren endgültigen intrazellulären
Sitz in Fasziennähe. Die Muskel-
zelle wird zu einer kapselförmigen
„Ammenzelle“ transformiert (Dau-
er 4 – 6 Wochen), in der die Lar-
ven bis zu 30 Jahre lang überle-
ben können. Trichinenlarven er-
reichen ihre Infektionsfähigkeit für
einen neuen Wirt etwa 15 – 21
Tage nach der Infektion. Die auf
ca. 1 mm Länge angewachsenen
Larven sind spiralförmig aufgerollt.
Nach unterschiedlich langer Zeit
(6  Monate bis über 1 Jahr) be-
ginnt die Verkalkung zunächst der
Parasitenkapsel und erst wesent-
lich später des Parasiten selbst.
Sogar durch die verkalkte Kapsel
hindurch konnte ein Stoffwechsel-
austausch der Trichinen mit dem
sie umgebenden Gewebe nach-
gewiesen werden. Nach verschie-
denen Angaben sollen bei einer
massiven Infektion die Verkalkungs-
herde, nicht jedoch die Kapseln
selbst, als winzige, makroskopisch
sichtbare weiße Pünktchen auf
der bei der Obduktion freigelegten
Muskulatur für den aufmerksamen
Beobachter erkennbar sein.

Der Mensch gilt als hoch emp-
fänglicher Wirt, wobei der Schwe-
regrad der Infektion zum einen
von der Anzahl der aufgenomme-
nen Larven und zum anderen von
der Wirtsabwehr abhängig ist. Ü-
ber die Zahl der aufgenommenen
Muskeltrichinen, die beim Men-
schen eine klinische Trichinellose
hervorrufen, gibt es sehr unter-
schiedliche Angaben. Nach den
gegenwärtigen Erkenntnissen kön-
nen mehr als 70 aufgenommene
Larven zu einer klinischen Erkran-
kung führen.

4. Krankheitsbild

Zwischen dem dritten und fünften
Tag nach Aufnahme der Larven
schweres Krankheitsgefühl, Mat-

tigkeit, Schlaflosigkeit, intermittie-
rendes hohes Fieber, gastroin-
testinale Symptome (Bauch-
schmerzen, Erbrechen, Durchfall),
starkes Durstgefühl, manchmal
kommen punktförmige Blutungen
in der Körperhaut und unter den
Nägeln dazu. Vom neunten Tag
an bis zu drei bis vier Wochen
sind es meist folgende Symptome:
Muskelverhärtung, Muskelschmer-
zen bei Bewegungsversuchen (von
Patienten teilweise als Gelenk-
schmerzen empfunden), Heiser-
keit, Beschwerden beim Schlu-
cken und Atmen. Charakteristisch
sind Gesichtsschwellung (Ödeme
der Augenlider, des Unterkiefers),
Ödeme in der Knöchelgegend,
sowie Konjunktivitis, Kopfschmer-
zen und Sehstörungen (meist
Doppelbilder) durch Befall der Au-
genmuskeln, Tachykardie und
evtl. zentralnervöse Störungen.
Gefährliche Komplikationen sind
Myokarditis, Enzephalitis und Se-
kundärinfektionen (Bronchopneu-
monie, Sepsis).

5. Diagnostik

Klinik

Die Inkubationszeit beträgt zwi-
schen fünf bis 14 Tagen, soll aber
bis 46 Tage dauern können. Die
Krankheit ist durch eine unge-
wöhnliche Mannigfaltigkeit von
Symptomen, die sich sowohl in ih-
rem Schweregrad als auch in ihrer
Organspezifität stark unterschei-
den, gekennzeichnet. In ausge-
prägten Fällen ist die Verdachts-
diagnose klinisch und durch die
eosinophile Leukozytose rasch
und einfach zu stellen. Besonders
zwei Wochen nach der Infektion
zeigt sich eine bis zu 80 % gestei-
gerte Eosinophilie, die ihren Hö-
hepunkt nach drei bis vier Wo-
chen erreicht, um dann über Wo-
chen und Monate langsam wieder
zurückzugehen.

Leichte und unspezifische Ver-
läufe werden meistens nicht er-
kannt.

Laboruntersuchungen

Eosinophilie, Serologie (ELISA,
IFT) ab der dritten bis sechsten
Krankheitswoche. Zum Teil er-
heblicher Anstieg der muskelspe-
zifischen Kreatinkinase im Serum.
Direkte mikroskopische Untersu-

chung von venösem Blut auf
Wandertrichinen in den ersten drei
bis vier Wochen möglich (10 ml
Blut mit 200 ml 3 %iger Essigsäu-
re vermischen, zentrifugieren und
Sediment untersuchen). Sicherer
ist jedoch die mikroskopische
Untersuchung (Vergr. 40 – 80 x)
von ungefärbten Muskelbiopsien
im Quetschpräparat (zwischen
zwei Objektträgern bis zur Durch-
sichtigkeit komprimieren). Die
Entnahme von Muskelbiopsien für
den Erregernachweis erfolgt aus
dem M. deltoideus, M. pectoralis
(in der vorderen Axillarlinie) oder
M. biceps. Selten auch Fund von
adulten Würmern oder Trichinen-
larven im Stuhl.

Epidemiologie

Wichtige Anhaltspunkte für die
Zuordnung von Patienten zu einer
Epidemie sind

– Zeitpunkt und Zeitraum

– geographischer Einzugsbereich

– Fallcharakteristika, z. B. Teil-
nehmer einer Veranstaltung (u.a.
Fest-, Jagd- oder Ausflugsgesell-
schaften), Kunden in einem be-
stimmten Geschäft oder Restau-
rant, Abnehmer bestimmter
Fleischwaren – wenn die betroffe-
ne Ware ermittelt wurde.

Die Fälle können wie folgt einge-
ordnet werden:

Verdachtsfall

– Eosinophilie (über 1.000/mm3)

Wahrscheinlicher Fall (weist drei
oder mehr der folgenden Sym-
ptome auf)

– Fieber über 39°C

– intensive Myalgien

– Gesichtsödem (z.B. periorbital)

– Eosinophilie (über 1.000/mm3)

Gesicherter Fall

– Nachweis der Parasiten in der
Muskelbiopsie oder

– seropositiv für Trichinellose mit
oder ohne der o. g. klinischen
Symptomatik

6. Behandlung

Behandlungsmaßnahmen sind um
so effektiver je frühzeitiger sie



durchgeführt werden, da sie vor-
nehmlich wirksam sind, solange
sich Trichinenlarven im Darm oder
während ihrer Wanderung zu ih-
rem endgültigen Sitz in der quer-
gestreiften Muskulatur befinden.
Nach der Abkapselung ist ein
Therapieerfolg nicht sicher. Die-
sen Zeitpunkt kann der behan-
delnde Arzt allerdings nicht
bestimmen. Darüber hinaus ver-
läuft die Entwicklung, d. h. die
Dauer der Darm- und Wander-
phase, aufgrund individueller Ei-
genschaften der Patienten wie
auch der Trichinen unterschiedlich
schnell. Aus den genannten Grün-
den ist in jedem Fall eine kausale
Behandlung auch bei relativ spä-
ter Diagnose empfehlenswert.

Für die Therapie des Menschen
empfiehlt sich ein Anthelmintikum
auf der Basis von Benzimidazo-
len. Durch die Chemotherapie
werden irreversible Schäden an
der Muskulatur verringert. Resis-
tenzentwicklungen sind bisher
nicht bekannt. Gebräuchlich sind:

Mebendazol: Reduziert bei höhe-
rer Dosierung Trichinellen auch in
späteren, d. h. verkapselten Sta-
dien, Behandlung in hohen Dosen
über 14 Tage (3 x 20 mg/kg KG
tgl.).

Kontraindikationen: Schwangere
(embryotoxische Wirkung im Tier-
versuch) und Kinder < 6 Jahren
sollten aufgrund fehlender Erfah-
rungen nicht behandelt werden.

Nebenwirkungen: reversible Er-
höhung der Leberenzymwerte,
Magen-Darm-Beschwerden, Kopf-
schmerzen, Schwindel und Leuko-
penie.

Albendazol: Behandlung über 14
Tage (2 x 400 mg
tgl., Kinder 15
mg/kg Kgw tgl.).

Kontraindikationen: Schwangere,
Stillzeit, Kinder <
2 Jahren, Diabeti-
ker.

Nebenwirkungen: gastrointestinale
Beschwerden.

7. Maßnahmen bei einem Aus-
bruch

Um eine möglichst schnelle Erfas-
sung aller betroffenen Personen

zu gewährleisten und mögliche
Infektionsquellen aufzudecken und
abzustellen, ist die unverzügliche
Einschaltung der Gesundheitsbe-
hörden und durch diese der Vete-
rinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsbehörden unerläßlich.

Maßnahmen durch die Gesund-
heitsbehörden

- Sicherung der Diagnose (Kli-
nik, Serologie, Biopsie, Epi-
demiologie)

- Einengung des Ansteckungs-
zeitraumes und Eingrenzung
des in Frage kommenden
geographischen Raumes

- Befragung der Patienten nach
Verzehrsgewohnheiten sowie
deren Exposition zu allen ro-
hen Fleisch- und Wurstwaren

- Ermittlung weiterer exponier-
ter Personenkreise

- Information der Ärzte, Behör-
den und Konsumenten

Ermittlung der Trichinenquellen und
Infektionswege durch die Veterinär-
und Lebensmittelüberwachungsbe-
hörden

- Sicherstellung und geeignete
Aufbewahrung von in Frage
kommenden Lebensmittelresten
für die parasitologischen Unter-
suchungen (Trichinennachweis)

- Feststellung der in Frage
kommenden Verkaufsorte, -
stellen u. –zeiträume; Prüfung
von Herstellungs- und Ver-
kaufsdatum sowie Aufbewah-
rungstemperaturen; Ermittlung
der Herkunft und Aufbewah-
rung der Fleischbestandteile
ggf. des Zwischenhandels und
der Verteilungswege der ver-
dächtigen Waren; Untersu-
chung der in Frage kommen-
den Tierkörper oder –teile und
Fleischwaren (Trichinennach-
weis)

- Untersuchungen zur Herkunft
der Tiere - Schlachthof, Ver-
arbeitungsbetrieb, Metzgerei
oder Jäger (Ort und Zeitpunkt
der Schlachtung oder Erle-
gung bei Wildtieren, Klärung

der Frage nach einheimischer
Herkunft oder Importware)

- Rückuntersuchungen in dem
fraglichen Tierbestand (Ana-
lyse von Risikofaktoren)

- Sofortige und längerfristige
Maßnahmen zur Verhinde-
rung weiterer Infektionen
(Sperrung der in Frage kom-
menden Produktchargen)

8. Verhütungsmaßnahmen

Fleischuntersuchung

In Deutschland ist die amtliche
Trichinenuntersuchung obligato-
risch. Jährlich werden etwa 37
Millionen Hausschweine, mehr als
15.000 Pferde und etwa 200.000
Wildschweine auf Trichinen unter-
sucht. Die Trichinellose hat keine
praktische Bedeutung für die Ge-
sundheit der Tiere - die Untersu-
chung dient ausschließlich dem
Schutz der menschlichen Ge-
sundheit. Die Trichinenuntersu-
chung steht mit ihren zugelasse-
nen Methoden unter der Aufsicht
der Veterinärbehörden und hat
sich als primäre Prophylaxe für
den gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz seit langer Zeit be-
währt. Diese Maßnahme bzw.
gleichwertige Schutzmaßnahmen
(Einfrieren von Fleisch zur Abtö-
tung evtl. vorhandener Trichinen)
sind in der Gesetzgebung der Eu-
ropäischen Union (EU) für alle
Mitgliedstaaten und für den zwi-
schenstaatlichen Handel von
Fleisch grundsätzlich festge-
schrieben und gelten auch für aus
Drittländern importiertes Fleisch
(RL 77/96/EWG in Verbindung mit
RL 84/319/EWG). Darin werden
sehr detaillierte technische Anga-
ben zur Trichinenuntersuchung
aufgeführt.

Die Trichinenuntersuchung ist in
einigen Ländern außerhalb der
EU nicht vorgeschrieben. In ande-
ren Ländern ist untersuchtes im
Gegensatz zu nicht-untersuchtem
Schweinefleisch besonders ge-
kennzeichnet. Im Ausland ist des-
halb besondere Vorsicht bei Pro-
dukten aus Haus- und Einzeltier-
schlachtungen sowie selbst her-
gestellten Produkten von erlegtem
Wild geboten (insbesondere Roh-
waren, wie Rohwurst oder Roh-
schinken). Bei der Einfuhr von ro-



hem Fleisch bzw. Rohfleischpro-
dukten als Geschenksendungen
oder bei Reisemitbringseln ist die
Untersuchung im eigenen Interes-
se nachzuholen (Veterinäramt). In
der Vergangenheit waren neben
Schweinefleischprodukten u.a. luft-
getrocknetes Kamelfleisch und Bä-
renschinken Auslöser von Infektio-
nen.

Erhitzen von Fleisch

Temperaturen von mindestens
65°C töten Trichinen mit Sicher-
heit ab. Diese Temperaturen wer-
den im Kern von größeren
Fleischstücken, in Knochennähe
und im Mikrowellenherd nicht im-
mer erreicht.

Andere Behandlungen von Fleisch

Nach der RL 77/96/EWG ist an-
stelle einer Trichinenuntersuchung
von Tierkörpern und Fleisch von
Schwein und Pferd eine genau
vorgeschriebene Gefrierbehand-

lung erlaubt. Die pathogene, nörd-
lich vorkommende Art T. nativa ist
allerdings gegen das Gefrieren
auch bei sehr tiefen Temperaturen
besonders widerstandsfähig. Bei
Behandlungen wie Räuchern, Pö-
keln, Trocknung und Salzen ist die
Unschädlichmachung der Trichi-
nen sicher, wenn entsprechende
Mindesttemperaturen und -einwir-
kungszeiten bzw. -konzentrationen
eingehalten werden. Das in einigen
Drittländern, in der EU jedoch
nicht zugelassene Bestrahlen von
Fleisch tötet Trichinen bei relativ
geringen Dosen ab.

Antiepidemische Maßnahmen

Von besonderer Bedeutung ist die
Beobachtung des Geschehens in
der Natur und in der Landwirt-
schaft, um Infektionen der Nutztie-
re zu verhindern und potentielle
Veränderungen, die zu einer Zu-
nahme eines Trichinenbefalls
beim Hausschwein führen könn-
ten, rechtzeitig zu erfassen. Daher

werden in Zusammenarbeit mit
dem Nationalen Veterinärmedizi-
nischen Referenzlabor für Trichi-
nellose des BgVV mit Hilfe sero-
logischer und anderer Methoden
Untersuchungen zur Diagnostik
und Epidemiologie der Trichinello-
se beim Wild (Wildschwein, Rot-
fuchs) und den Nutztieren
(Schwein, Pferd) durchgeführt. Zu
weiteren Schwerpunkten gehören
Fragen, wie die unschädliche Be-
seitigung von erlegten Füchsen
und anderen potentiellen Wirtstie-
ren, die Rattenbekämpfung im
Stall sowie das Verbot der Ver-
fütterung von unbehandelten Kü-
chenabfällen an Hausschweine.

9. Meldepflicht

Jeder akute Fall einer Trichinello-
se, deren Nachweis auf direktem
oder indirektem Wege erfolgte, ist
nach § 7 Abs. 1 Infektionsschutz-
gesetz (IfSG) meldepflichtig.
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Tab. 1: Entwicklung der Trichinen im Menschen

Zeitpunkt Larvenstadium Vorgänge
Infektion eingekapselte Larve in Fleisch Aufnahme mit der Nahrung
24-30 Stunden
p.i.

freigesetzte Larve über 4 Häutungen Entwicklung zur adulten Form und Be-
gattung der Weibchen

5-10 Tage p.i. begattetes Weibchen Beginn des Gebärens der Larven (bis zu 1500 Larven je
Weibchen)

neugeborene Larve Körperwanderung über das Blut- und Lymphgefäßsystem

6-12 Tage p.i. junge Wanderlarve Eindringen in die quergestreifte Muskulatur

4-6 Wochen p.i. junge Muskellarve Kapselbildung um die meist aufgerollte Larve

5-6 Monate p.i. eingekapselte Muskellarve Kalkbildung beginnt, zunächst an den Kapselpolen

ab 1 Jahr p.i. eingekapselte Muskellarve Kapsel verkalkt

bis 30 Jahre p.i. eingekapselte Muskellarve Stoffwechselaustausch mit dem Wirtsgewebe durch die
Kapsel hindurch, auch nach dem Verkalken der Kapsel;
Infektionsfähigkeit der Larve erst zu Ende, wenn sie
selbst verkalkt ist

(p.i. = post infectionem)
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